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An die Vorsitzende
der 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Graz,
Graz

Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 40 HSG 2014 zum 30. Juni 2022 der

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Graz, 
 Graz,  

(im Folgenden auch kurz "Körperschaft" genannt)

abgeschlossen und erstatten über das Ergebnis dieser Prüfung den folgenden Be richt:

1. Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung

Wir wurden beauftragt, die Prüfung zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2022 durchzuführen. Die Körper-
schaft, ver tre ten durch die Vorsitzende Frau Sarah Rossmann, schloss mit uns ei nen Prü fungs ver trag, den
Jah res ab schluss zum 30. Ju ni 2022 unter Ein be ziehung der Buchführung ge mäß den §§ 268 ff UGB so wie
den son dergesetz lichen Bestimmun gen des HSG 2014 zu prü fen.

Bei der geprüften Körperschaft handelt es sich um eine Körperschaft öffent li chen Rechts. 

Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um eine Pflichtprüfung ge mäß § 40 Abs. 3 Hochschüle rin-
nen- und Hochschü lerschaftsgesetz 2014 (HSG 2014), der eine Prüfung unter sinngemäßer Anwendung der
§§268 bis 276 UGB durch einen Wirtschaftsprüfer vorsieht. Die Hochschülerinnen- und Hochschüler schaft
an der Uni versität Graz, Graz, ist ge mäß § 40 Hochschü le rin nen- und Hoch schü ler schafts ge setz 2014 ver-
pflichtet, "dem Jah res ab schluss einen schriftli chen Prüfbe richt eines Wirt schafts prüfers bei zule gen". Da-
neben ist die Ein hal tung der Bestim mungen des Hochschülerinnen- und Hochschü lerschafts wirt schaftsver-
ordnung (HS-WV) zu prüfen.

Diese Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Buch füh rung die
gesetz lichen Vorschriften des HSG 2014 und die darauf basierenden Verordnungen, die sich mit den Buch-
führungspflichten, den Aufzeichnungspflichten, der Führung des Anlagenverzeichnisses sowie der Auf stel-
lung des Jahresabschlus ses befassen, beachtet wurden. 

Eine Prüfung der Gebarung in Hinblick auf Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die
Rechtsmäßigkeit war ebenso Gegenstand dieses Auftrages.

Die Prüfung zum 30. Juni 2021 erfolgte durch einen anderen Abschlussprüfer.

Bei der durchgeführten Prüfung handelt es sich um eine Folgeprüfung.
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Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vor schrif ten und die be rufs üb-
lichen Grund sätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprü fungen. Die se Grund sätze er fordern
die An wen dung der internationalen Prüfungsstandards (International Stand ards on Audi ting). Wir weisen
dar auf hin, dass die Ab schluss prü fung mit hin rei chen der Si cher heit die Rich tig keit des Ab schlus ses ge währ-
lei sten soll. Eine absolute Si cher heit lässt sich nicht er rei chen, weil je dem in ter nen Kon trollsys tem die Mög-
lich keit von Feh lern imm anent ist und auf Grund der stich pro ben ges tützten Prü fung ein un ver meid ba res Ri-
siko be steht, dass we sent li che falsche Darstellungen im Jah resab schluss un ent deckt blei ben. Die Prü fung
er streckte sich nicht auf Berei che, die üblicher weise den Ge gen stand von Sonderprü fun gen bil den.

Wir führten die Prüfung mit Unterbrechungen im Zeitraum Oktober bis Dezember überwiegend in den
Räum lich kei ten unserer Kanzlei in Graz durch. Die Prü fung wurde mit dem Da tum die ses Be richtes ma teri ell
ab ge schlos sen.

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages ist WP/StB Dr. Christoph Denk, Wirtschafts prüfer,
ver ant wort lich.

Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der Körperschaft abgeschlossene Prüfungsvertrag, bei dem die
von der Kam mer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer herausgegebenen "Allgemeinen Auf trags be din-
gun gen für Wirt schaft streu hand berufe“ (Beilage) einen integrier ten Be standteil bilden. Diese Auf trags be-
din gungen gel ten nicht nur zwi schen der Körperschaft und dem Ab schluss prü fer, sondern auch ge genüber
Drit ten. Be züg lich unserer Verantwortlich keit und Haf tung als Ab schlussprü fer ge genüber der Körperschaft
und ge gen über Drit ten kommt § 275 UGB zur Anwen dung.
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2. Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses

Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erläuterungen von wesentlichen Posten des Jah resab schlus ses sind
im Anhang des Jahresabschlusses enthalten. Wir verweisen daher auf die entsprechenden Angaben der
Vorsitzenden und der Wirtschaftsreferentin im Anhang des Jahresabschlusses.
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3. Angaben gemäß § 40 Abs. 3 HSG

In weiterer Folge werden die Angaben gemäß § 40 Abs. 3 HSG erläutert. 

3.1 Angaben zu Dienstverträgen gemäß § 40 Abs. 3 Z.1 und 2 HSG

Zum Stichtag 30.06.2022 bestehen sechs aufrechte Dienstverträge. Davon bestehen zwei Dienstverträge im
Bereich EDV im mo natlichen Beschäftigungs ausmaß von 8 bzw. 30 Wochenstunden, zwei Dienstverträge im
Bereich des Sekretariats im monatlichen Beschäfti gungsausmaß von 20 bzw. 35 Wochenstunden sowie
zwei Dienst verträge im Bereich Beratung im monatlichen Beschäf tigungsausmaß von 8 bzw. 20 Wochen-
stunden. Von den auf rech ten Dienstverträgen wurde im Jahr 2021/22 ein Dienstverhältnis abgeändert
(Reduktion von 20 auf 8 Wochenstunden im Rahmen einer Inan spruchnahme der Bildungskarenz). Zwei
Dienstver hält nis se wur den neu ge schlos sen, davon betraf ein Dienstverhältnis den Ersatz nach Pensionie-
rung einer Dienst neh mer in (deren Dienst verhältnis im Ab schlussjahr endete). Beim Ab schluss der Dienst-
verträ ge wur den die einschlägigen Gesetze und Verord nun gen beach tet. Wir ver wei sen diesbe züglich auch
auf die ent spre chenden Angaben der Vor sit zenden und der Wirt schaftsrefe ren tin im An hang des Jah resab-
schlus ses.

3.2 Angaben zu Funktionsgebühren und refundierten Aufwandsersätzen gemäß § 40 Abs. 3 Z. 3 HSG

In der nachstehenden Darstellung sind die beschlossenen Aufwandsentschädigungen für die Periode
2021/22 getrennt nach Funktionen aufgelistet.

Funktionsbezeichnung Personen
Anzahl

Monate
Anzahl

(EUR)
 Monatlich

(EUR)
 Jährlich

Vorsitzende / Vorsitzender 1 12      400,00 €       4.800,00 € 
1. Stv. Vorsitzende / Vorsitzender 1 12      330,00 €       3.960,00 € 
2. Stv. Vorsitzende / Vorsitzender 1 12      330,00 €       3.960,00 € 
Ausschussvorsitzende/Ausschussvorsitzender 2 9        60,00 €       1.080,00 € 

   13.800,00 € 

Wirtschaftsreferat
WirtschaftsreferentIn 1 12      400,00 €       4.800,00 € 
Stv. WirtschaftsreferentIn 1 12      330,00 €       3.960,00 € 
Sachbearbeiter 1 1 10      100,00 €       1.000,00 € 
Sachbearbeiter 2 1 4      100,00 €          400,00 € 
Sachbearbeiter 3 1 10      100,00 €       1.000,00 € 
Sachbearbeiter 4 1 8      100,00 €          800,00 € 
Sachbearbeiter 5 1 9      120,00 €       1.080,00 € 
Sachbearbeiter 6 1 10      100,00 €       1.000,00 € 
Sachbearbeiter 7 1 9        60,00 €          540,00 € 
Sachbearbeiter 8 1 4      100,00 €          400,00 € 
Sachberabeiter 9 1 1      100,00 €          100,00 € 

   15.080,00 € 
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Alternativ- und Ökologiereferat
Referent/Referentin 1 8      150,00 €       1.200,00 € 
Sachbearbeiter 1 1 9        80,00 €          720,00 € 
Sachbearbeiter 2 1 3      150,00 €          450,00 € 
Sachbearbeiter 3 1 9        80,00 €          720,00 € 

      3.090,00 € 

Referat für Arbeit und First Generation Students
Referent/Referentin 1 12      150,00 €       1.800,00 € 
Sachbearbeiter 1 1 5        80,00 €          400,00 € 
Sachbearbeiter 2 1 9        80,00 €          720,00 € 

      2.920,00 € 

Referat für ausländische Studierende
Referent/Referentin 1 6        51,67 €          310,00 € 
Sachbearbeiter 1 1 11      150,00 €       1.650,00 € 
Sachbearbeiter 2 1 10        70,00 €          700,00 € 
Sachbearbeiter 3 1 10        60,00 €          600,00 € 
Sachbearbeiter 4 1 1        50,00 €             50,00 € 
Sachbearbeiter 5 1 3        60,00 €          180,00 € 
Sachbearbeiter 6 1 4        60,00 €          240,00 € 
Sachbearbeiter 7 1 4        50,00 €          200,00 € 

      3.930,00 € 

Referat f. Barrierefreiheit
Referent/Referentin 1 10      150,00 €       1.500,00 € 
Sachbearbeiter 1 1 9        80,00 €          720,00 € 

      2.220,00 € 

Referat f. feministische Politik
Referent/Referentin 1 12      150,00 €       1.800,00 € 
Sachbearbeiter 1 1 8        80,00 €          640,00 € 
Sachbearbeiter 2 1 9        80,00 €          720,00 € 
Sachbearbeiter 3 1 1        80,00 €             80,00 € 
Sachbearbeiter 4 1 9        80,00 €          720,00 € 

      3.960,00 € 

Kulturreferat
Referent/Referentin 1 9        80,00 €          720,00 € 
Referent/Referentin 1 4      150,00 €          600,00 € 
Sachbearbeiter 1 1 9        80,00 €          720,00 € 
Sachbearbeiter 2 1 9      150,00 €       1.350,00 € 

      3.390,00 € 

Referat f. Öffentlichkeitsarbeit
Referent/Referentin 1 12      200,00 €       2.400,00 € 
Sachbearbeiter 1 1 10      120,00 €       1.200,00 € 
Sachbearbeiter 2 1 9        80,00 €          720,00 € 
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Sachbearbeiter 3 1 9        80,00 €          720,00 € 
Sachbearbeiter 4 1 9        80,00 €          720,00 € 

      5.760,00 € 

Referat f. Bildungspolitik
Referent/Referentin 1 12      200,00 €       2.400,00 € 
Sachbearbeiter 1 1 12        80,00 €          960,00 € 
Sachbearbeiter 2 1 12      120,00 €       1.440,00 € 
Sachbearbeiter 3 1 12        80,00 €          960,00 € 
Sachbearbeiter 4 1 12        80,00 €          960,00 € 
Sachbearbeiter 5 1 12      110,00 €       1.320,00 € 
Sachbearbeiter 6 1 12      120,00 €       1.440,00 € 
Sachbearbeiter 7 1 12      120,00 €       1.440,00 € 
Sachbearbeiter 8 1 4      120,00 €          480,00 € 

   11.400,00 € 

Referat f. Generationsfragen
Referent/Referentin 1 10      150,00 €       1.500,00 € 
Sachbearbeiter 1-2 2 9        40,00 €          720,00 € 
Sachbearbeiter 3 1 9        80,00 €          720,00 € 

      2.940,00 € 

Referat f. Internationales
Referent/Referentin 1 10      150,00 €       1.500,00 € 
Sachbearbeiter 1-2 2 10        80,00 €       1.600,00 € 
Sachbearbeiter 3 1 2        80,00 €          160,00 € 

      3.260,00 € 

Referat f. Soziales
Referent/Referentin 1 12      200,00 €       2.400,00 € 
Sachbearbeiter 1-3 3 12      120,00 €       4.320,00 € 
Sachbearbeiter 4-5 2 10        80,00 €       1.600,00 € 
Sachbearbeiter 6-8 3 12        80,00 €       2.880,00 € 
Sachbearbeiter 9-11 3 5        80,00 €       1.200,00 € 
Sachbearbeiter 12-14 3 4        80,00 €          960,00 € 

   13.360,00 € 

Referat f. Sport und Gesundheit
Referent/Referentin 1 6      150,00 €          900,00 € 
Referent/Referentin 1 7      150,00 €       1.050,00 € 
Sachbearbeiter 1-2 2 12        80,00 €       1.920,00 € 
Sachbearbeiter 3 1 12        40,00 €          480,00 € 
Sachbearbeiter 4 1 6        40,00 €          240,00 € 
Sachbearbeiter 5 1 6        80,00 €          480,00 € 

      5.070,00 € 

Queer-Referat
Referent/Referentin 1 10      150,00 €       1.500,00 € 
Sachbearbeiter 1 1 9        80,00 €          720,00 € 
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Sachbearbeiter 2 1 4        80,00 €          320,00 € 
Sachbearbeiter 3 1 5        80,00 €          400,00 € 

      2.940,00 € 

Referat f. Organisation und Digitalisierung
Referent/Referentin 1 12      200,00 €       2.400,00 € 
Sachbearbeiter 1 1 10      120,00 €       1.200,00 € 
Sachbearbeiter 2 1 9        80,00 €          720,00 € 
Sachbearbeiter 3-4 2 8        80,00 €       1.280,00 € 
Sachbearbeiter 5 1 5        80,00 €          400,00 € 
Sachbearbeiter 6 1 4        80,00 €          320,00 € 

      6.320,00 € 

FV GEWI
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 1 12      180,00 €       2.160,00 € 
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 2 9        90,00 €       1.620,00 € 

      3.780,00 € 

FV REWI
Referent/Referentin 1 12      180,00 €       2.160,00 € 
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 2 9        90,00 €       1.620,00 € 

      3.780,00 € 

FV NAWI
Referent/Referentin 1 8,5      180,00 €       1.530,00 € 
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 2 3,5        90,00 €          630,00 € 
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 1 5,5        90,00 €          495,00 € 
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 1 4,5        90,00 €          405,00 € 
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 1 4      180,00 €          720,00 € 

      3.780,00 € 

FV SOWI
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 1 12      180,00 €       2.160,00 € 
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 2 9        90,00 €       1.620,00 € 

      3.780,00 € 

FV Theologie
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 1 12      180,00 €       2.160,00 € 
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 1 9        90,00 €          810,00 € 

      2.970,00 € 

FV Urbi
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 1 12      180,00 €       2.160,00 € 
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin 2 9        90,00 €       1.620,00 € 

      3.780,00 € 

Studienrichtung
Stellvertreter /Stellvertreterinnen GEWI 6 1      120,00 €          720,00 € 
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Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin GEWI 5 1      120,00 €          600,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen GEWI 3 1      120,00 €          360,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen GEWI 2 1      120,00 €          240,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen GEWI 5 1      120,00 €          600,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen GEWI 1 5      120,00 €          600,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen GEWI 1 5      120,00 €          600,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen GEWI 4 1      120,00 €          480,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen NAWI 2 1      120,00 €          240,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen NAWI 1 5      120,00 €          600,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen NAWI 1 5      120,00 €          600,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen NAWI 1 5      120,00 €          600,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen NAWI 1 3      120,00 €          360,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen NAWI 3 1      120,00 €          360,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen NAWI 1 2      120,00 €          240,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen NAWI 1 5      120,00 €          600,00 € 
Fakultätsvertreter / Fakultätsvertreterin REWI 3 1      120,00 €          360,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen SOWI 9 1      120,00 €       1.080,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen Theologie 5 1      120,00 €          600,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen Theologie 1 3        90,00 €          270,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen Theologie 1 1      300,00 €          300,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen Theologie 1 1        60,00 €             60,00 € 
Stellvertreter /Stellvertreterinnen Theologie 1 3      120,00 €          360,00 € 

   10.830,00 € 

Summe  132.140,00 € 

Die beschlossenen Aufwandsentschädigungen in der Periode 2021/22 entsprechen den in § 31 Abs. 1 bis 1b
HSG in der Fassung des BGBl. I Nr. 77/2021 fest ge leg ten Kriterien.

Gemäß den Bestimmungen in § 70 Abs. 17 HSG kann, bis Funktionsgebühren anhand der in der Satzung
festgelegten Kriterien gemäß § 31 Abs. 1 bis 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2021  be-
schlossen  werden,  §  31  Abs.  1  HSG  in  der  Fassung  des  Bundesgesetzes  BGBl. I Nr. 31/2018 bis läng-
stens 30. Juni 2022 weiterhin angewendet werden.
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4. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses

4.1 Erteilte Auskünfte

Der gesetzliche Vertreter erteilte die von uns verlang ten Auf klärun gen und Nachweise. Darüber hinaus er-
hielten wir vom steuerlichen Ver treter alle erforderlichen Aus künfte und Erläuterungen. Eine vom gesetzli-
chen Vertreter un ter fer tig te Voll stän dig keitser klä rung haben wir zu un seren Ak ten ge nom men.

Wir erhielten vom Abschlussprüfer des Vorjahres Zugang zu den relevanten Informationen der geprüften
Körperschaft und über die zuletzt durchgeführte Abschlussprüfung.

4.2 Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs. 2 und Abs. 3 UGB (Ausübung der Redepflicht)

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsa chen fest ge stellt, die den
Be stand der geprüften Körperschaft gefährden oder ihre Entwicklung we sentlich be ein träch ti gen kön nen
oder die schwer wiegende Verstöße des gesetzlichen Vertreters oder von Ar beit neh mern ge gen Gesetze,
Verord nun gen (insbesondere die Hochschülerinnen- und Hochschülerschafts-Dienstvertragsverordnung,
BGBl. II Nr. 356/2016) oder Satzung erkennen las sen. We sentli che Schwä chen bei den in ternen Kon trol len
des Rech nungs le gungs prozes ses sind uns nicht zur Kennt nis gel angt. Die Voraus set zun gen für die Ver mu-
tung ei nes Reorg anisa tionsbe darfs (§ 22 Abs. 1 Z 1 URG) sind nicht gege ben.
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5. Bestätigungsvermerk

 Bericht zum Jahresabschluss

 Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der 

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
an der Universität Graz,

8010 Graz, Schubertstraße 6

bestehend aus der Bilanz zum 30. Juni 2022, der Ge winn- und Verlustrechnung (in Form einer Gebarungser-
folgsrechnung) für das an die sem Stich tag end en de Ge schäftsjahr, dem Anhang sowie den Budget-Ist-Ver-
gleich zwi schen den An sät zen des Jah res vor anschlages und den tatsächlichen Ausgaben und Ein nahmen 
gem. § 40 Abs. 3 HSG geprüft.

Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen materiellen Einwendungen geführt. Der in § 40 Abs. 3 HSG nor-
mierte Abgabetermin konnte eingehalten werden.

Nach unserer Be urteilung ent spricht der beigefügte Jahresabschluss den ge setzli chen Vor schriften samt den
son dergesetzlichen Bestimmungen des HSG 2014 und den darauf basierenden Verordnungen und ver mit-
telt ein mög lichst ge treues Bild der Ver mö gens- und Fi nanz la ge zum 30. Juni 2022 so wie der Er trags la ge der
Körperschaft für das an die sem Stich tag end ende Ge schäfts jahr in Über ein stim mung mit den ös ter rei chi-
schen un ter neh mens recht li chen Vor schrif ten.
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Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den ös ter rei chischen Grund sät zen ord nungs-
mä ßi ger Ab schluss prüfung durchge führt. Diese Grundsät ze er fordern die An wen dung der Inter natio nal
Stand ards on Auditing (ISA). Unsere Verant wort lichkeiten nach die sen Vor schriften und Stand ards sind im
Ab schnitt „Verantwortlichkeiten des Ab schluss prüfers für die Prü fung des Jah resab schlusses“ unseres Bes-
tätigungs vermerks wei ter gehend be schrieben. Wir sind von der Körperschaft un ab hän gig in Über ein stim-
mung mit den ös ter rei chi schen unterneh mens rechtli chen und be rufs recht lichen Vor schrif ten und wir ha-
ben unsere sons ti gen be ruflichen Pflich ten in Über ein stim mung mit die sen An for derun gen er füllt. Wir sind
der Auf fas sung, dass die von uns er lang ten Prü fungs nach weise bis zum Da tum des Be stäti gungs ver merks
aus reichend und ge eignet sind, um als Grundlage für unser Prü fungs ur teil zu die sem Da tum zu die nen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Der gesetzliche Vertreter der Körperschaft ist verantwortlich für die Buch füh rung so wie für die Auf stel lung
des Jah resab schlus ses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den ös ter rei chi schen un ter neh mens-
rechtli chen Vor schrif ten, sowie dem HSG 2014 und der Hochschülerinnen- und Hochschülerschafts wirt-
schaftsverordnung (HS-WV), ein mög lichst ge treues Bild der Vermö gens-, Fi nanz- und Er tragsla ge der Kör-
perschaft vermittelt.

Diese Verantwortung beinhaltet: Ge staltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen Kontroll sys-
tems, soweit dieses für die Aufstel lung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst ge treuen
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Körperschaft von Be deu tung ist, damit dieser frei von
we sentlichen falschen Darstellungen auf grund von dolo sen Hand lungen oder Irrtümern ist; die Auswahl
und Anwen dung geeigneter Bi lanzierungs- und Bewertungsmethoden; die Vor nah me von Schätzungen, die
un ter Be rücksich ti gung der gegebenen Rahmenbedingun genan ge messen er scheinen. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter da für ver antwort lich, die Fä hig keit
der Körperschaft zur Fort führung zu beur tei len, Sach ver halte im Zu sam men hang mit der Fortführung - so-
fern ein schlä gig - an zuge ben, so wie dafür, den Rech nungs le gungsgrund satz der Fort führung an zu wen den,
es sei denn, der gesetzliche Vertreter beabsichtigt, ent we der die Körperschaft zu li qui die ren oder die Tä-
tigkeit ein zu stel len oder hat keine rea lis ti sche Al ter nati ve da zu.
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan zes frei von
we sentlichen falschen Darstellun gen aufgrund von dolo sen Handlungen oder Irrtümern ist und ei nen Be-
stäti gungsver merk zu erteilen, der unser Prüfungsur teil be in hal tet. Hin rei chen de Si cher heit ist ein ho hes
Maß an Sicher heit, aber keine Garantie dafür, dass ei ne in Über ein stim mung mit den ös ter rei chi schen
Grund sät zen ord nungsmä ßiger Ab schlussprü fung, die die An wen dung der ISA er for dern, durch ge führte Ab-
schluss prü fung eine wesentliche fal sche Dar stel lung, falls ei ne sol che vor liegt, stets auf deckt. Fal sche Dar-
stellun gen kön nen aus dolosen Handlungen oder Irrtü mern resul tieren und wer den als wesent lich angese-
hen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt ver nünf tig er weise er wartet wer den könnte, dass sie die auf
der Grundlage dieses Jahresab schlusses ge troffe nen wirt schaftli chen Ent schei dun gen von Nut zern beein-
flus sen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grund sät zen ord nungs mä ßi-
ger Ab schlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir wäh rend der ge samten Ab schluss-
prüfung pflichtgemä ßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund hal tung.

Darüber hinaus gilt:
· Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Dar stel lun gen auf grund von do-

lo sen Handlun gen oder Irrtü mern im Abschluss, planen Prü fungs handlun gen als Reak tion auf die se
Risi ken, füh ren sie durch und erlangen Prü fungs nachwei se, die ausrei chend und ge eignet sind, um
als Grund la ge für unser Prüfungs urteil zu die nen. Das Risi ko, dass aus do lo sen Handlun gen re sul-
tie rende we sentliche fal sche Dar stel lun gen nicht aufge deckt werden, ist hö her als ein aus Irr tü-
mern re sul tie rendes, da dolo se Hand lun gen kollusives Zu sam men wirken, Fälsch ungen, beab sich-
tigte Un vollständigkeiten, ir re füh rende Dar stel lungen oder das Au ßer kraft setzen in terner Kon-
trollen bein halten können.

· Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relev anten inter nen Kontroll sys-
tem, um Prü fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um ständen an ge mes sen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des inter nen Kon troll systems der
Körperschaft ab zu geben.

· Wir beurteilen die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter ange wand ten Rech-
nungsle gungsme tho den sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter darge stell-
ten ge schätzten Werte in der Rech nungs legung und damit zusam men hängende Angaben.

· Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rech nungs le gungs-
grundsat zes der Fortführung durch den gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grund la ge der er-
langten Prü fungsnachweise, ob ei ne wesentli che Unsi cher heit im Zusam men hang mit Er eignissen
oder Gege benheiten besteht, die erheb liche Zweifel an der Fä higkeit der Körperschaft zur Fortfüh-
rung auf werfen können. Falls wir die Schluss folgerung ziehen, dass ei ne we sentliche Un si cher heit
be steht, sind wir ver pflichtet, in unserem Be stäti gungs vermerk auf die da zu ge hö ri gen An ga ben im
Jah resab schluss auf merk sam zu ma chen oder, falls diese Anga ben un an gemes sen sind, unser Prü-
fungsur teil zu mo di fi zie ren. Wir ziehen unsere Schluss fol ge run gen auf der Grund la ge der bis zum
Da tum un seres Be stäti gungsver merks er langten Prü fungs nach wei se. Zu künftige Er eignisse oder
Ge ge ben heiten kön nen jedoch die Abkehr der Körperschaft von der Fort füh rung zur Fol ge ha ben.

· Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab schlus ses ein-
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· Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab schlus ses ein-
schließlich der An ga ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge schäfts vor fälle
und Ereignisse in ei ner Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Graz, am 13.12.2022

Dr. Christoph Denk
(Wirtschaftsprüfer)

Dr. Denk Wirtschafts-Prüfungs GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesell schaft

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns
be stätig ten Fas sung er fol gen. Dieser Bestätigungsvermerk be zieht sich aus schließ lich auf den deutsch spra chigen und
voll stän di gen Jah res ab schluss samt Budget-Ist-Vergleichsrechnung Für ab wei chende Fas sun gen sind die Vor schriften
des § 281 Abs 2 UGB zu be ach ten.

GP_WP_20101220
WP_rund
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Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Graz 
8010 Graz Beilage

Dr. Denk Wirtschafts-Prüfungs GmbH

Andere Beilagen



Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Graz 
8010 Graz Beilage

Dr. Denk Wirtschafts-Prüfungs GmbH

Kennzahlen gemäß Unternehmensreorganisationsgesetz

Berechnung der Eigenmittelquote nach § 23 URG

 2022  2021
 Eigenmittelquote    76,1 %  75,9 %

Die Berechnung der fiktiven Schuldentilgungsdauer entfällt, weil bereits die Eigenmittelquote die ge setzli-
chen Mindest anforderungen übersteigt. 



Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Graz 
8010 Graz Beilage

Dr. Denk Wirtschafts-Prüfungs GmbH

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe



 

 
 
 

Allgemeine 
Auftragsbedingungen 

für Wirtschaftstreuhandberufe 
(AAB 2018) 

 
 
Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018 
 
 

Präambel und Allgemeines 
 
(1)  Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag über 
vom zur Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in 
Ausübung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische 
Tätigkeiten als auch die Besorgung oder Durchführung von 
Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der §§ 2 
oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien 
des Auftrages werden 

g genannt). 
 
(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftstreuhandberufe gliedern sich in zwei Teile: Die 
Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten für Aufträge, bei denen die 
Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers 
(Unternehmer iSd KSchG) gehört. Für Verbrauchergeschäfte gemäß 
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBl Nr.140 in 
der derzeit gültigen Fassung) gelten sie insoweit der II. Teil keine 
abweichenden Bestimmungen für diese enthält. 
 
(3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese 
durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, 
zu ersetzen. 
 
 

I.TEIL 
 

1. Umfang und Ausführung des Auftrages 
 
(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der 
schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer. Fehlt diesbezüglich eine detaillierte schriftliche 
Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4): 
 
(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die 
Beratungstätigkeit folgende Tätigkeiten: 
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom 
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom 
Auftragnehmer erstellten Jahresabschlüsse und sonstiger, für die 
Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht 
ausdrücklich anders vereinbart, sind die für die Besteuerung erforderlichen 
Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen. 
b) Prüfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen. 
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden. 
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern. 
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten 
Steuern.  
Erhält der Auftragnehmer für die laufende Steuerberatung ein 
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu 
honorieren. 
 
(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren 
Jahressteuererklärung(en) zum übernommenen Auftrag zählt, gehört dazu 
nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger 
Voraussetzungen sowie die Prüfung, ob alle in Betracht kommenden 
insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Begünstigungen wahrgenommen 
worden sind, es sei denn, hierüber besteht eine nachweisliche 
Beauftragung. 
 
(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemäß §§ 2 
und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten 
Beauftragung. 
 
(5) Vorstehende Absätze (2) bis (4) gelten nicht bei 
Sachverständigentätigkeit. 

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur 
Leistungserbringung, Warnung oder Aufklärung über den Umfang des 
Auftrages hinaus. 
 
(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des 
Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen 
(Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des 
Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter 
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer 
auf regelmäßiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tätigkeit 
unterstützen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage. 
 
(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen 
ausschließlich österreichisches Recht zu berücksichtigen; ausländisches 
Recht ist  nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zu 
berücksichtigen.  
 
(9) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung, so ist der 
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder 
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für in sich 
abgeschlossene Teile eines Auftrages. 
 
(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von 
ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der 
Leistungserbringung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der 
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschließlich die anwendbaren 
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
 
(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behörde ein Anbringen 
elektronisch ein, so handelt er  mangels ausdrücklicher gegenteiliger 
Vereinbarung  lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem 
einreichend Bevollmächtigten zurechenbare Willens- oder 
Wissenserklärung dar. 
 
(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die während des 
Auftragsverhältnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren, 
während und binnen eines Jahres nach Beendigung des 
Auftragsverhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm 
nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur 
Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den 
Auftragnehmer verpflichtet. 
 
 

2. Aufklärungspflicht des Auftraggebers; Vollständigkeitserklärung 
 
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehmer 
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des 
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in 
Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt 
werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben 
wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. 
Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst 
während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden. 
 
(2)  Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskünfte und 
übergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere 
Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen und dem Auftrag zu 
Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen 
Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt 
dies auch für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Rechnungen. Stellt er 
allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu 
geben. Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu 
wahren. 
 
(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollständigkeit der 
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen 
im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit 
schriftlich zu bestätigen.  
 
(4)  Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen 
Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben 
worden sind, bestehen für den Auftragnehmer insoweit diese Risiken 
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten. 
 
(5)  Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpläne für die 
Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind 
bestmögliche Schätzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, 
nicht bindend. Selbiges gilt für etwaige Honorarschätzungen: diese werden 
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich. 
 
(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle 
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der  
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die 
Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten 
verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene 
Adresse vornehmen lassen. 
 
 
 



 

3. Sicherung der Unabhängigkeit 
 
(1)  Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um 
zu verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des 
Auftragnehmers gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser 
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf 
Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu 
übernehmen. 
 
(2)  Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfür 
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive 
Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber 
vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch 
Nichtprüfungsleistungen) zum Zweck der Überprüfung des Vorliegens von 
Befangenheits- oder Ausschließungsgründen und Interessenkollisionen in 
einem allfälligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehört, verarbeitet 
und zu diesem Zweck an die übrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch 
ins Ausland übermittelt werden. Hierfür entbindet der Auftraggeber den 
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemäß § 80 Abs 4 Z 2 
WTBG 2017 ausdrücklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der 
Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht 
jederzeit widerrufen. 
 
 

4. Berichterstattung und Kommunikation 
 
(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prüfungen und 
Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher 
Bericht zu erstatten.  
 
(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen 
Auskünfte und Stellungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt 
Wissenserklärungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger 
Erfüllungsgehilfen oder Substitute sind nur dann 
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche Äußerungen in 
elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter 
Verwendung ähnlicher Formen der elektronischen Kommunikation 
(speicher- und wiedergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht 
Telefon) erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich; 
dies gilt ausschließlich für berufliche Äußerungen. Das Risiko der Erteilung 
der beruflichen Äußerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der 
Übersendung dieser trägt der Auftraggeber. 
 
(3)  (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt 
hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem 
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der 
Auftraggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer 
Kommunikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, 
Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung) 
informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen 
Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch die 
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden. 
 
(4)  (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die 
Weiterleitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine 
Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon  insbesondere in 
Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail 
und anderen Formen der elektronischen Kommunikation  nicht immer 
sichergestellt. Aufträge und wichtige Informationen gelten daher dem 
Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht 
(fern-)mündlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird 
im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automatische 
Übermittlungs- und Lesebestätigungen gelten nicht als solche 
ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere für die 
Übermittlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen. 
Kritische und wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kurier an 
den Auftragnehmer gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an 
Mitarbeiter außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Übergabe. 
 
(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes 
bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine 
fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDAS-
VO, (EU) Nr. 910/2014) erfüllt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886 
ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition 
liegt. 
 
(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber 
wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine 
wirtschaftsrechtliche Informationen elektronisch (zB per E-Mail) 
übermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat, 
der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. 

 
 

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers 
 
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im 
Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten, 
Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und 
dergleichen nur für Auftragszwecke (z.B. gemäß § 44 Abs 3 EStG 1988) 
verwendet werden. Im Übrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch 

mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an einen Dritten 
zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.  
(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mündlicher beruflicher 
Äußerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein 
Verstoß berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kündigung aller noch 
nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers. 
 
(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das 
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der 
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten. 
 
 

6. Mängelbeseitigung 
 
(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich 
hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner schriftlichen als 
auch mündlichen beruflichen Äußerung zu beseitigen, und verpflichtet, den 
Auftraggeber hiervon unverzüglich zu verständigen. Er ist berechtigt, auch 
über die ursprüngliche berufliche Äußerung informierte Dritte von der 
Änderung zu verständigen. 
 
(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von 
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind; 
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des 
Auftragnehmers bzw.  falls eine schriftliche berufliche Äußerung nicht 
abgegeben wird  sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten 
Tätigkeit des Auftragnehmers. 
 
 (3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung 
etwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus 
Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Punkt 7. 
 
 

7. Haftung 
 
(1) Sämtliche Haftungsregelungen gelten für alle Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis, gleich aus welchem 
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet für Schäden im Zusammenhang 
mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2 
ABGB wird ausgeschlossen. 
 
(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die Ersatzpflicht des 
Auftragnehmers höchstens das zehnfache der 
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
(3) Die Beschränkung der Haftung gemäß Punkt 7 (2) bezieht sich auf 
den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche 
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in 
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. 
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle 
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung, 
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt 
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen 
beruht. Weiters ist, außer bei vorsätzlicher Schädigung, eine Haftung des 
Auftragnehmers für entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben- 
oder ähnliche Schäden, ausgeschlossen.  
 
(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs 
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden 
Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab 
Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis 
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen 
Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen festgesetzt sind.  
 
(5) Im Falle der (tatbestandsmäßigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB 
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchführung des 
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz 
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht 
darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben. 
 
(6) In Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des 
Bestätigungsvermerkes zu laufen. 
 
(7) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten 
verarbeitenden Unternehmens, durchgeführt, so gelten mit 
Benachrichtigung des Auftraggebers darüber nach Gesetz oder Vertrag 
be- oder entstehende Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche 
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer 
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur für Verschulden bei der 
Auswahl des Dritten. 
 
(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenüber ist in jedem Fall 
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen 
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der 
Auftraggeber diese über diesen Umstand ausdrücklich aufzuklären. Soweit 



 

ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulässig ist oder eine 
Haftung gegenüber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise 
übernommen wurde, gelten subsidiär diese Haftungsbeschränkungen 
jedenfalls auch gegenüber Dritten. Dritte können jedenfalls keine 
Ansprüche stellen, die über einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers 
hinausgehen. Die Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle 
Geschädigten, einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers 
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter 
oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden 
nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den 
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher 
beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und 
klaglos halten. 
 
(9) Punkt 7 gilt auch für allfällige Haftungsansprüche des Auftraggebers 
im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis gegenüber Dritten 
(Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den 
Substituten des Auftragnehmers. 
 
 

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz 
 
(1) Der Auftragnehmer ist gemäß § 80 WTBG 2017 verpflichtet, über 
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für 
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei 
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder 
gesetzliche Äußerungspflichten entgegen stehen. 
 
(2) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Auftragnehmers 
(insbesondere Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen 
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzansprüche des 
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der 
Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht 
entbunden.  
 
(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige 
schriftliche berufliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit 
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn, 
dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht. 
 
(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im 
Sinne der Datenschutz- DSGVO  hinsichtlich aller im 
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der 
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten 
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem 
Auftragnehmer überlassene Materialien (Papier und Datenträger) werden 
grundsätzlich nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungserbringung 
dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte 
übergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer 
verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon 
aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation 
seiner Leistungen benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ist. 
 
(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstützt, die 
den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden 
Pflichten gegenüber Betroffenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer 
berechtigt, den entstandenen tatsächlichen Aufwand an den Auftraggeber 
zu verrechnen. Gleiches gilt, für den Aufwand der für Auskünfte im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach Entbindung 
von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegenüber 
Dritten diesen Dritten erteilt werden.  
 
 

9. Rücktritt und Kündigung  
 
(1) Die Erklärung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu 
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erlöschen einer 
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags. 
 
(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag 
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch 
bestimmt sich nach Punkt 11. 
 
(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag über, wenn 
auch nicht ausschließlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen, 
auch mit Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende 
eines Kalendermonats beendet werden. 
 
(4) Nach Erklärung der Beendigung eines Dauerauftrags  sind, soweit 
im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom 
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren 
vollständige Ausführung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsätzlich) 
möglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs 
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4 
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb 
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern sämtliche erforderlichen 

Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und soweit nicht ein 
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.  
 
(5) Wären bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige, 
üblicherweise nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z.B. 
Jahresabschlüsse, Steuererklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen die 
über 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdrücklichem Einverständnis des 
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist 
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemäß Punkt 9 (4) gegebenenfalls 
ausdrücklich hinzuweisen. 
 
 

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des 
Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen 

 
(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer 
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm 
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der 
Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt. 
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchführung 
des Auftrages verlangt, die, nach begründetem Dafürhalten des 
Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsüblichen Grundsätzen 
entspricht. Seine Honoraransprüche bestimmen sich nach Punkt 11. 
Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers 
begründen auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der 
ihm hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten 
Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch macht. 
 
(2) Bei Verträgen über die Führung der Bücher, die Vornahme der 
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose 
Beendigung durch den Auftragnehmer gemäß Punkt 10 (1) zulässig, wenn 
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemäß Punkt 2. (1) zweimal 
nachweislich nicht nachkommt. 
 
 

11. Honoraranspruch 
 
(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Rücktritt oder 
Kündigung), so gebührt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte 
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, 
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes 
Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezüglich außer Ansatz, 
daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall 
nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner 
und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt. 
 
(2)  Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebührt das vereinbarte 
Entgelt für den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird 
oder dies aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind, 
unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte 
Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren. 
 
(3) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche 
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt, 
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung, 
dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben 
gelte, im Übrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1). 
 
(4)  Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemäß Punkt 9. (3) durch 
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 10. (2) durch 
den Auftragnehmer behält der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch 
für drei Monate. 
 
 

12. Honorar 
 
(1) Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird 
jedenfalls gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene 
Entlohnung geschuldet. Höhe und Art des Honoraranspruchs des 
Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem 
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine 
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers 
immer auf die älteste Schuld anzurechnen. 
 
(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine 
Viertelstunde. 
 
(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet. 
 
(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang 
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert 
verrechnet werden. 
 
(5) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere 
Umstände oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den 
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der 
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind 
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu 
führen (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren). 



 

(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die 
Umsatzsteuer zusätzlich. Beispielhaft aber nicht abschließend im 
Folgenden (7) bis (9): 
 
(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder 
pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse), 
Diäten, Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten. 
 
(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zählen die 
betreffenden Versicherungsprämien (inkl. Versicherungssteuer) zu den 
Nebenkosten. 
 
(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und 
Sachaufwendungen für die Erstellung von Berichten, Gutachten uä. 
anzusehen.  
 
(10) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche 
Erledigung mehreren Auftragnehmern übertragen worden ist, wird von 
jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechnet. 
 
(11) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer 
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig. Für 
Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet werden, 
können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen 
Unternehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2. 
Satz UGB festgelegten Höhe. 
 
(12) Die Verjährung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende 
der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter 
Rechnungslegung zu laufen. 
 
(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab 
Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben 
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer 
Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis. 
 
(14)  Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das 
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 
 
(15) Falls bei Aufträgen betreffend die Führung der Bücher, die 
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein 
Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarung die Vertretungstätigkeit im Zusammenhang mit abgaben- 
und beitragsrechtlichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss 
von Vergleichen über Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen, 
Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung uä gesondert zu honorieren. 
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils 
für ein Auftragsjahr vereinbart. 
 
(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit 
den im Punkt 12. (15) genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen 
über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur 
aufgrund eines besonderen Auftrages. 
 
(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschüsse verlangen und 
seine (fortgesetzte) Tätigkeit von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig 
machen. Bei Daueraufträgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis 
zur Bezahlung früherer Leistungen (sowie allfälliger Vorschüsse gemäß 
Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener 
Teilhonorierung gilt dies sinngemäß. 
 
(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt, 
außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur auch nur 
teilweisen Zurückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare, 
sonstigen Entgelte, Kostenersätze und Vorschüsse (Vergütungen). 

 
(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf 
Vergütungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig. 
 
 

13. Sonstiges 
 
(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche 
Zurückbehaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das 
Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der Auftragnehmer 
grundsätzlich gemäß Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Höhe 
seiner noch offenen Forderung. 
 
(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge 
der Auftragserfüllung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und 
ähnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfüllung unter Einsatz 
elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, 
nach Übergabe sämtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit 
erstellter Daten, für die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den 
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder, die 
Daten zu löschen. Für die Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer 

Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemäß). Ist 
eine Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format aus besonderen Gründen unmöglich oder 
untunlich, können diese ersatzweise im Vollausdruck übergeben werden. 
Eine Honorierung steht diesfalls dafür nicht zu. 
 
(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des 
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner 
Tätigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den 
Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber 
und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und für 
Schriftstücke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den für den 
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung 
von Geldwäsche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die 
er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen. 
Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber übermittelt 
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes 
Honorar (Punkt 12. gilt sinngemäß). 
 
(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer übergebenen 
Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei 
Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach 
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, 
übergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurückstellen 
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt 
sinngemäß). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des 
Auftraggebers durch Dritte erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren 
nicht für Folgen aus Beschädigung, Verlust oder Vernichtung der 
Unterlagen.  
 
(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fällige Honorarforderungen mit 
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder 
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei 
ausdrücklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der 
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen 
musste.  
 
(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung 
ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein 
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein 
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten 
Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Betrag 
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei 
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden. 
 
 

14. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus 
ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht unter 
Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts. 
 
(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des 
Auftragnehmers. 
 
(3) Gerichtsstand ist  mangels abweichender schriftlicher 
Vereinbarung  das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes. 
 
  



 

II. TEIL 
 

15. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte 
 

(1) Für Verträge zwischen Wirtschaftstreuhändern und Verbrauchern 
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes. 
 
(2) Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig 
verschuldete Verletzung der übernommenen Verpflichtungen. 
 
(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im 
Falle grober Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht 
begrenzt. 
 
(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist für Mängelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7 
Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzansprüche innerhalb einer 
bestimmten Frist) gilt nicht. 
 
(5) Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG: 

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom 
Auftragnehmer dauernd benützten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er 
von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt 
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer 
Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, 
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie 
eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, 
frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das 
Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, 
 

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem 
Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses 
Vertrages angebahnt hat, 

 
2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine 

Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten 
vorangegangen sind oder  
 

3.  bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort 
zu erbringen sind, wenn sie üblicherweise von Auftragnehmern außerhalb 

nicht übersteigt. 
 
Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es 
genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine 
Vertragserklärung oder die des Auftragnehmers enthält, dem 
Auftragnehmer mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass 
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des 
Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb einer Woche 
abgesendet wird. 
 
Tritt der Verbraucher gemäß § 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug 
um Zug 
 

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt 
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom 
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen 
Aufwand zu ersetzen, 
 

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu 
vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen. 
 
Gemäß § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt. 
 
(6) Kostenvoranschläge gemäß § 5 KSchG: 
 
Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB 
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu 
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist. 
 
Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde 
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das 
Gegenteil ausdrücklich erklärt ist. 
 
(7) Mängelbeseitigung: Punkt 6 wird ergänzt: 
 
Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu 
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu 
erfüllen, an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden ist. Ist es für 
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer 
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Übersendung auf seine Gefahr 
und Kosten vornehmen. 
 
(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt: 
 
Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen 
ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zuständigkeit 
eines Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der 
gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt. 

(9)  Verträge über wiederkehrende Leistungen: 
 

(a) Verträge, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen 
und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die 
für eine unbestimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen 
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen 
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines 
halben Jahres kündigen. 

 
(b) Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare 

Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung 
bestimmt sind, so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf des 
zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Verträgen kann die 
Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden. 

 
(c) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in lit. a) genannten 

Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies 
dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt 
gegeben, so können den Umständen angemessene, von den in lit. a) und 
b) genannten abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen 
vereinbart werden. 

 
(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht 

ausgesprochen worden ist, wird zum nächsten nach Ablauf der 
Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam. 
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